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Sachverhalt: 
 
Ziel der 15. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Vorbereitung der Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzung für die Erweiterungs- und Modernisierungsabsicht 
zweier bestehender Lebensmittelnahversorger am Nahversorgungsstandort „Kastanienallee“ 
im Westen der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen. In diesem Zusammenhang soll der 
Nahversorgerstandort zeitgemäß und zukunftsorientiert positioniert und sein langfristiger 
Fortbestand gesichert werden. 
 
Der Nahversorgungsstandort „Kastanienallee“ wurde im kommunalen Strategiepapier zur 
Einzelhandelsentwicklung im Ostseebad Boltenhagen (CIMA, Juni 2022) als „funktionaler 
Ergänzungsstandort“ festgelegt, um das flächenbegrenzte Ortszentrum Boltenhagen im 
flächenbeanspruchenden Lebensmitteleinzelhandel und in fachmarktorientierten Angeboten 
zu ergänzen. Die Gemeindevertretung hat das Strategiepapier am 28. Juni 2022 als 
städtebauliches Entwicklungskonzept beschlossen. 
 
Um der Funktion als Nahversorgungs- und Ergänzungsstandort zum Ortszentrum 
Boltenhagen gerecht zu werden, ist eine Erweiterung und Modernisierung des bestehenden 
Lebensmittelvollsortimenters sowie des Lebensmitteldiscounters erforderlich. Weitere im 
Plangebiet vorhandene Nutzungen sind das im Vorkassenbereich des Vollsortimenters 
befindliche Bäckerei-Café, ein Blumenladen sowie ein Lotto-/Post-Shop. Darüber hinaus sind 
ein Bekleidungsfachmarkt und ein Haushaltswarenfachmarkt im Nordosten des Plangebietes 
sowie im Südwesten eine Ladenzeile mit einem Bekleidungs- und Geschenkartikelgeschäft, 
einer SB-Bankfiliale, einer Physiotherapiepraxis, einer Polizeistation sowie einer Spielhalle 
im Plangebiet ansässig. Diese ergänzenden Nutzungen werden im Zuge des Erweiterungs- 
und Modernisierungsvorhabens der Lebensmittelmärkte teils neugeordnet, teils aufgegeben. 



Im Zuge der vorgenannten Planungsmaßnahme soll außerdem eine fußläufige Durchwegung 
des Plangebietes in Richtung der im Westen angrenzenden Flächen gesichert werden, um 
einer zukünftigen möglichen Siedlungserweiterung Boltenhagens nach Südwesten 
Rechnung zu Tragen. Unter Berücksichtigung der vorhandenen und geplanten Nutzungen 
sollen im Bebauungsplan Nr. 6a „Neuer Weg“, 4. Änderung und Erweiterung, innerhalb des 
Plangebietes Sonstige Sondergebiete sowie ein Gewerbegebiet ausgewiesen werden. Die 
Durchwegung soll durch die Festsetzung eines Wegerechtes sowie einer Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung sichergestellt werden. 
 
Der geltende Flächennutzungsplan (FNP) vom 09. April 2004, zuletzt geändert in seiner 13. 
Fassung am 26. Oktober 2017 (14. Änderung befindet sich derzeit im Verfahren), stellt den 
überwiegenden südöstlichen Teil der Flächen des Änderungsbereichs der vorliegenden 
Änderung als Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO dar, in welchem sich das Zusatzzeichen 
„Post“ befindet. Der nordwestliche Teil des Änderungsgebietes wird als Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung „Einkaufszentrum“ gemäß § 11 BauNVO dargestellt. Der 
Änderungsbereich umfasst die südwestlich angrenzende Darstellung, die gemäß der 1. 
Änderung des FNP vom 05. April 2006 ein Sonstiges Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung „Sport/Freizeit“ gemäß § 11 BauNVO darstellt. Nordwestlich davon wird 
aufbauend auf der Urfassung des FNP eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Spielplatz“ dargestellt. 
 
Die Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan ist somit nicht gegeben; die 15. Änderung 
des Flächennutzungsplanes wird daher erforderlich. Um eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung zu gewährleisten und die Entwicklung des Bebauungsplanes aus dem 
Flächennutzungsplan zu gewährleisten, erfolgt die Aufstellung der 15. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes Nr. 6a „Neuer Weg“, 4. Änderung und 
Erweiterung, im Parallelverfahren. 
 
In der 15. Änderung des Flächennutzungsplans sollen Sonstige Sondergebiete sowie ein 
Gewerbegebiet dargestellt werden. 
 
Die frühzeitige Beteiligung vom Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung hat vom  
19. September 2023 bis zum 20. Oktober 2023 stattgefunden. Die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange wurden vom 21. September 2023 bis zum 27. Oktober 2023 
beteiligt. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden aufbereitet und Abwägungsvorschläge 
erarbeitet. Anhand der Abwägungsvorschläge wurde der Entwurf der 15. Änderung des 
Flächennutzungsplans ausgearbeitet. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, 
 

1. Der Entwurf der 15. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 6a 
„Neuer Weg“, 4. Änderung und Erweiterung, einschließlich der Begründung und dem 
Umweltbericht wird gebilligt und zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB sowie zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bestimmt. 

 
2. Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Form einer 

Internetveröffentlichung durchzuführen. 
 

3. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist gemäß § 
4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 



4. Die Nachbargemeinden sind gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Finanzielle Auswirkungen werden von der Vorhabenträgerin getragen. Dies wird mithilfe 
eines städtebaulichen Vertrags nach § 11 BauGB abgesichert. 
 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 
 
 Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 
 durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 
 durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: 
 
 über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen 
 unvorhergesehen und 
 unabweisbar und  

 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): 
 
 

Deckung gesichert durch 
 Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:  
 
x Keine finanziellen Auswirkungen. 

 

 

Anlage/n: 
1 Abwägung_Vorentwurf_Boltenhagen_FNP_fruehz_Beteiligung_240724 

öffentlich 
 

2 15_Aenderung_Flaechennutzungsplan_Entwurf_Planzeichnung_240417 
öffentlich 
 

3 15_Aenderung_Flaechennutzungsplan_Entwurf_Begruendung_240724_inkl 
Umweltbericht öffentlich 
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